


Ergänzungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung über die Behandlung von Versicherten der Trä­
ger der gesetzlichen Unfallversicherung vom 21.02.2018 

Präambel 

Gemäß § 9 Absatz 1 der Rahmenvereinbarung über die Behandlung von Versicher­

ten der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (Rahmenvereinbarung) vom 
05.12.2015*) ist das Krankenhaus verpflichtet, dem Unfallversicherungsträger nach 
Abschluss der Behandlung des Versicherten eine Rechnung über die erbrachte 
Krankenhausleistung nebst Entlassungsbrief und ggf. Operationsbericht zu übersen­
den. In Fällen der Behandlung von Arbeitsunfällen im Rahmen des Durchgangs­
arztverfahrens (DAV), Verletzungsartenverfahrens (VAV) oder Schwerstverletzungs­
artenverfahrens (SAV) wird der krankenhausindividuelle Entlassungsbrief durch ei­
nen einheitlichen Entlassungsbericht ersetzt. Dessen Übersendung wird den Kran­
kenhäusern von den Unfallversicherungsträgern über eine zusätzliche Berichtsge­
bühr in Höhe von 8,00 € vergütet. 

§1

(1) Nimmt das Krankenhaus am Durchgangsarztverfahren (DAV), Verletzungsarten­
verfahren (VAV) oder Schwerstverletzungsartenverfahren (SAV) teil, übersendet
es dem zuständigen Unfallversicherungsträger in Fällen der Behandlung von Ar­
beitsunfallverletzten anstelle des Entlassungsbriefs nach § 9 Absatz 1 Rahmen­
vereinbarung den dieser Ergänzungsvereinbarung als Anlage beigefügten „Ent­

lassungsbericht aus stationärer Behandlung (DA V NA VISA V)". Die Übersendung
erfolgt binnen 3 Werktagen nach der Entlassung des Versicherten.

(2) Für die Übersendung des Entlassungsberichts nach Absatz 1 berechnet das
Krankenhaus dem Unfallversicherungsträger im Rahmen der Rechnungslegung
nach § 9 Absatz 1 Rahmenvereinbarung eine zusätzliche Berichtsgebühr in Höhe
von 8,00 €. Die Zahlungsregelungen nach § 9 Rahmenvereinbarung gelten. Bei
verspäteter Übersendung besteht kein Anspruch auf die Berichtsgebühr.

(3) Die Übersendung des Entlassungsberichts zwischen Krankenhaus und Unfall­
versicherungsträger erfolgt zunächst postalisch, per Fax oder verschlüsselter
Mail. Die Vertragspartner beabsichtigen jedoch, zeitnah die Implementierung des
Entlassungsberichts sowie die Abrechnung der Berichtsgebühr nach Absatz 2 in
den elektronischen Datenaustausch durch einen entsprechenden Nachtrag zu
der Vereinbarung zum elektronischen Datenaustausch sicherzustellen.
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*) Richtiges Datum: 05.12.2012








